
 

Von der Hauptversammlung der Wacker Chemie AG beschlossen am 8. Mai 2008 

 
S A T Z U N G 

 
der  

 
Wacker Chemie AG 

 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Bekanntmachungen 

 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma: 

 
Wacker Chemie AG. 

 
(2) Sie hat ihren Sitz in München. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von chemischen, 

biotechnologischen und metallischen Produkten sowie die Forschung auf diesem Gebiet 
im In- und Ausland. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, 

den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von 
Zweigniederlassungen sowie der Erwerb und die Errichtung von anderen Unternehmen 
sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Sie kann solche Unternehmen 
leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb 
ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. 
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II. Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 3 
Grundkapital und Aktien 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 260.763.000 EURO (i. W.: 

Zweihundertsechzig Millionen Siebenhundertdreiundsechzig Tausend EURO). Das 
Grundkapital wird durch Formwechsel gemäß §§ 190ff. UmwG der Wacker-Chemie 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in München erbracht. 

 
(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 52.152.600 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den 

Inhaber. 
 
(3) Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. 
 
(4) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 
 
(5) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien abweichend 

von § 60 des Aktiengesetzes geregelt werden. 
 
 

III. Vorstand 
 

§ 4 
Zusammensetzung, Geschäftsordnung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus ein oder mehreren Personen. Die Anzahl der 

Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann stellvertretende 
Vorstandsmitglieder bestellen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat ernennt ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden. 
 
(3) Der Aufsichtsrat erlässt eine Geschäftsordnung für den Vorstand, in der insbesondere 

die Geschäfte festgelegt werden, zu deren Vornahme die Zustimmung des Aufsichtsrats 
erforderlich ist. 
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§ 5 
Vertretungsmacht 

 
(1) Die Gesellschaft wird durch ein Vorstandsmitglied allein vertreten, wenn der Vorstand 

nur aus einer Person besteht oder der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zur 
Alleinvertretung ermächtigt hat. Ansonsten wird die Gesellschaft durch zwei 
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 
vertreten. 

 
(2) Prokura darf nur als Gesamtprokura erteilt werden. 
 
(3) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen 

Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandmitglied berechtigte Prokuristen von dem 
Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB befreien; § 112 AktG 
bleibt unberührt. 

 
 

IV. Aufsichtsrat 
 

§ 6 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechzehn Mitgliedern. Davon werden acht (8) Mitglieder 

von der Hauptversammlung und acht (8) Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den 
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt. Die Wahl durch die 
Hauptversammlung erfolgt im Wege der Einzelwahl, wobei über die Wahl mehrerer oder 
aller von der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder in einem 
Abstimmungsvorgang abgestimmt werden kann. Dem Aufsichtsrat dürfen nicht mehr als 
zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands angehören. 

 
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und gegebenenfalls deren Ersatzmitglieder erfolgt 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Jahr, in dem 
die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl 
einen kürzeren Zeitraum beschließen. Die Wahl eines Nachfolgers eines vor Ablauf der 
Amtszeit ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds erfolgt, soweit die Hauptversammlung 
die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 



 

 

Von der Hauptversammlung der Wacker Chemie AG beschlossen am 8. Mai 2008 

4

(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied bestellt 
werden, das in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf 
seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Das Amt eines in den 
Aufsichtsrat nachgerückten Aufsichtsratsmitglieds der Aktionäre erlischt, sobald ein 
Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt ist, spätestens mit 
Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

 
(4) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch eine an 

den Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche 
Erklärung unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen auch ohne wichtigen Grund 
niederlegen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – oder im Falle einer Amtsniederlegung 
durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats sein Stellvertreter – kann einer Verkürzung 
der vorgenannten Niederlegungsfrist oder einem Verzicht auf die Wahrung der 
Niederlegungsfrist zustimmen. 

 
 

§ 7 
Vorsitzender und Stellvertreter 

 
(1) Der Aufsichtsrat wählt nach Maßgabe des § 27 Abs. 1 und 2 Mitbestimmungsgesetz aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Amtszeit des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit 
bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats. Die Wahl soll im Anschluss 
an die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es 
keiner besonderen Einladung. 

 
(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 
 
 

§ 8 
Geschäftsordnung, Änderungen der Satzungsfassung 

 
(1) Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser 

Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur die 

Fassung betreffen. 
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§ 9 
Einberufung 

 
(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung von 

seinem Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von vierzehn Tagen in Textform 
(schriftlich, per Telefax oder per E-mail) einberufen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 
mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Einberufungsfrist abkürzen 
und mündlich oder fernmündlich einberufen. 

 
(2) In der Einladung sind die einzelnen Punkte der Tagesordnung anzugeben. Ergänzungen 

der Tagesordnung müssen, falls nicht ein dringender Fall eine spätere Mitteilung 
rechtfertigt, bis zum siebten Tag vor der Sitzung mitgeteilt werden. 

 
(3) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen 

aufheben oder verlegen. 
 
(4) Der Aufsichtsrat muss mindestens vier Sitzungen im Kalenderjahr und mindestens zwei 

Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. 
 
 

§ 10 
Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung 

 
(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn nach der Einladung aller Mitglieder mindestens 

die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der 
Beschlussfassung teilnimmt. 

 
(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit nicht im Gesetz andere Mehrheiten zwingend vorgeschrieben sind. Ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung 
über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Vorsitzende 
zwei Stimmen. § 108 Abs. 3 des Aktiengesetzes ist auch auf die Abgabe der zweiten 
Stimme anzuwenden. Dem Stellvertreter steht die zweite Stimme nicht zu. Der 
Vorsitzende bestimmt den Sitzungsablauf und die Art der Abstimmung. Er entscheidet 
bei Stimmengleichheit, ob eine erneute Abstimmung in derselben Sitzung erfolgt. 

 
(3) Beschlüsse sollen nur zu solchen Tagesordnungspunkten gefasst werden, die 

rechtzeitig in der Einladung angekündigt worden sind. Ist ein Tagesordnungspunkt nicht 
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rechtzeitig angekündigt worden, so darf darüber nur beschlossen werden, wenn kein 
Mitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Falle 
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen 
Frist der Beschlussfassung nachträglich zu widersprechen. Der Beschluss wird erst 
wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht 
widersprochen haben. 

 
(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Abwesende 

Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch andere 
Aufsichtsratsmitglieder überreichen lassen. 

 
(5) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrats kann auf Anordnung des Vorsitzenden auch in 

einer Telefon- oder Videokonferenz oder außerhalb einer Sitzung durch mündliche, 
fernmündliche, schriftliche oder in Textform übermittelte Stimmabgaben erfolgen. Ein 
Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der 
Beschlussfassung besteht nicht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich 
festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 
(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften zu 

fertigen, vom Vorsitzenden zu unterzeichnen und jedem Aufsichtsratsmitglied zuzuleiten. 
 
(7) Willenserklärungen des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von dem 

Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter abzugeben. 
 
 

§ 11 
Geschäftsordnung und Ausschüsse 

 
(1) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters bildet der 

Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes 
genannten Aufgaben einen Ausschuss, dem der Vorsitzende, sein Stellvertreter und 
zwei weitere Mitglieder angehören, von denen je eines von den Aufsichtsratsmitgliedern 
der Arbeitnehmer und der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt wird. 

 
(2) Der Aufsichtsrat kann weitere Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte besetzen. Den 

Ausschüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des 
Aufsichtsrats übertragen werden. 
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(3) Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden vom Aufsichtsrat 

festgelegt. 
 
 

§ 12 
Vergütung des Aufsichtsrats 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres 

zahlbare Jahresvergütung von EURO 25.000 (in Worten: Fünfundzwanzigtausend 
EURO). Aufsichtsratsmitglieder, die während des laufenden Geschäftsjahres in den 
Aufsichtsrat eintreten oder aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, erhalten eine 
entsprechende anteilige Vergütung. 

 
(2) Zusätzlich zur Vergütung nach Abs. 1 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach 

Feststellung des Jahresabschlusses eine erfolgsabhängige Vergütung für das 
vorangegangene Geschäftsjahr, die sich nach der prozentualen Gesamtkapitalrendite (= 
Verhältnis des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern zum eingesetzten Kapital gemäß 
IFRS-Konzernabschluss in Prozent, wobei das eingesetzte Kapital der Summe aus 
Anlagevermögen und Umlaufvermögen abzüglich der Flüssigen Mittel entspricht) 
errechnet. Ab einer Gesamtkapitalrendite von 3 Prozent beträgt die erfolgsabhängige 
Vergütung 25 Prozent der Basisvergütung nach Absatz 1, ab einer Gesamtkapitalrendite 
von 5 Prozent beträgt sie 50 Prozent, ab einer Gesamtkapitalrendite von 7 Prozent 
beträgt sie 75 Prozent, ab einer Gesamtkapitalrendite von 9 Prozent beträgt sie 100 
Prozent und bei einer Gesamtkapitalrendite von 11 Prozent oder mehr beträgt sie 125 
Prozent. 

 
(3) Die Vergütung nach Abs. 1 und 2 wird für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit dem 

Faktor 3, für seinen Stellvertreter und einen Ausschussvorsitzenden mit dem Faktor 2 
und für ein Ausschussmitglied mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Dabei bleiben Doppel- 
und Mehrfachfunktionen unberücksichtigt, d.h. der Vorsitzende und sein Stellvertreter 
erhalten keine weiteren Faktoren für Funktionen in Ausschüssen und Funktionen in 
Ausschüssen werden bei den Mitgliedern des Aufsichtsrats nur einmal berücksichtigt.  

 
(4) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre erforderlichen Auslagen in 

Form einer Pauschale. Die Pauschale beträgt für jedes Kalenderjahr EURO 12.000 (in 
Worten: Zwölf Tausend EURO). Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, 
soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der 
Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 
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(5) Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen 

Versicherungsschutz; insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten der 
Aufsichtsratsmitglieder eine D&O-Versicherung ab. 

 
 

V. Hauptversammlung 
 
 

§ 13 
Ort und Einberufung 

 
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 

Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. 
  
(2) Die Hauptversammlung wird spätestens 30 Tage vor dem letzten Anmeldetag 

einberufen. Der Tag der Einberufung und der letzte Anmeldetag werden hierbei nicht 
mitgerechnet. 

 
 

§ 14 
Teilnahmerecht und Stimmrechtsvertretung 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

die Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens am siebten Tag vor der 
Hauptversammlung (letzter Anmeldetag) bei der Gesellschaft oder bei einer in der 
Einberufung der Hauptversammlung bezeichneten Stelle in Textform angemeldet haben. 

 
(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist durch eine in Textform in 

deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden 
Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn 
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der 
Gesellschaft oder bei einer in der Einberufung der Hauptversammlung bezeichneten 
Stelle bis spätestens am siebten Tag vor der Versammlung zugehen. Die Gesellschaft 
ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen 
geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in 
gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. Solange die 
Gesellschaft nicht börsennotiert ist, kann der Vorstand auch eine andere Art des 
Nachweises zulassen. 
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(3) Fällt der letzte Anmeldetag auf einen Sonnabend, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 

am Sitz der Gesellschaft, so tritt der letzte diesem Tag vorhergehende Werktag an die 
Stelle dieses Tages. 

 
(4) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Wenn weder ein 

Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt werden, so können 
Vollmachten auf eine vom Vorstand jeweils zu bestimmende Weise auch schriftlich, per 
Telefax oder auf elektronischem Weg erteilt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung 
einer solchen Vollmacht werden zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung 
bekannt gemacht. 

 
 

§ 15 
Leiter der Hauptversammlung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Im Falle 

seiner Verhinderung bestimmt er ein anderes Aufsichtsratsmitglied, das diese Aufgabe 
wahrnimmt. Ist der Vorsitzende verhindert und hat er niemanden zu seinem Vertreter 
bestimmt, so leitet die Hauptversammlung eine von den Anteilseignervertretern im 
Aufsichtsrat gewählte Person. 

 
(2) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung in der Tagesordnung 

abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände bestimmen. Er bestimmt Art, 
Form und Reihenfolge der Abstimmungen. Er ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. 

 
 

§ 16 
Übertragung der Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung darf der Öffentlichkeit in Ton und Bild übertragen werden. 
 
(2) Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats sowie 

während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter. 
 
(3) Soll eine Übertragung erfolgen, so ist hierauf sowie auf die weiteren Einzelheiten in der 

Einladung zur Hauptversammlung hinzuweisen. 
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§ 17 

Teilnahme von Vorstand und Aufsichtsrat 
 
(1) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

teilnehmen. 
 
(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung kann im 

Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das Aufsichtsratsmitglied seinen 
Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung wegen der 
Wahrnehmung eigener Dienstgeschäfte an der Teilnahme der Hauptversammlung 
verhindert ist. 

 
(3) Die Entscheidung, in welcher Weise eine Bild- und Tonübertragung erfolgt, trifft der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats. 
 
 

§ 18 
Beschlussfassung und Wahlen 

 
 Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Beschlüsse der 

Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 
nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. In den Fällen, in denen das 
Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, 
genügt, sofern nicht durch Gesetz etwas anderes zwingend vorgeschrieben ist, die 
einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. 

 
 
 

VI. Jahresabschluss, Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung 
 
 

§ 19 
Jahresabschluss 

 
(1) Der Vorstand hat für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den 

Lagebericht sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht innerhalb der 
gesetzlichen Fristen aufzustellen und unverzüglich nach der Aufstellung dem 
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Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem 
Aufsichtsrat einen Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns vorzulegen. 

 
(2) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresabschlusses 

den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden 
Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere 
Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils als der Hälfte des 
Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte 
des Grundkapitals übersteigen oder nach der Einstellung übersteigen würden. 

 
 

§ 20 
Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung 

 
(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 

Geschäftsjahres über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 
über die Verwendung des Bilanzgewinns und über die Wahl des Abschlussprüfers 
(ordentliche Hauptversammlung). 

 
(2) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im Wege der Sachausschüttung beschließen. 
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates nach Ablauf des 

Geschäftsjahres auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die 
Aktionäre zu zahlen, wenn ein vorläufiger Abschluss für das vergangene Geschäftsjahr 
einen Jahresüberschuss ergibt. Als Abschlag darf höchstens die Hälfte des Betrages 
gezahlt werden, der von dem Jahresüberschuss nach Abzug der Beträge verbleibt, die 
nach Gesetz oder Satzung in die Gewinnrücklagen einzustellen sind. Außerdem darf der 
Abschlag nicht die Hälfte des vorherigen Bilanzgewinns übersteigen. 

 
 

§ 21 
Gründungskosten 

 
Die Kosten des Formwechsels und der damit verbundenen Gründung der Gesellschaft, 
insbesondere die Kosten des Registergerichts, des Notars, der Bekanntmachung, die Kosten 
der Gründungsprüfung und der rechtlichen und steuerlichen Beratung trägt die Gesellschaft in 
Höhe von bis zu EUR 50.000,--. 
 


